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Polizei -Berordunug

,et »essend den Verkehr »nit Kraftfahrzeuge « .
Aus Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes

Mk die nUfitmeitK Laitdesverwaltnna vom
gO Juki 1883 und gemäß bev §§ 6,12 und 13 der
Nerordnuusl über die Polizeivertvaltitiig in den neu
erworbenen L uidcstheilcn vom 20 . September 1867

S . S . 1029 ) wird unter Zustimmung des
Nroviuiiolrulbs für den llmfaug der Provinz
Hessen-Nassau Folgendes verordnet:

I . Geltung anderweitiger Potizei-
BerorVnungen.

8 1. Für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen
(Kraftwagen und Kraslfadrrädeni ) gelten sinn¬
gemäß die Voricbriste» der den Verkehr mit Fuhr-
werken bcziehnngsweise Fahrrädern aus öffentlichen
§t , asten und Plätzen regelnden Polizeiverordnungen.
sofern nicht die nachfolgenden Vorschriften andere
Anordnung ticffen . .. .

Werden Krastfalirzenge sur den öffentlichen
Fährbetrieb vcrtoendet , so finden ans sie auch dff
Bestimmungcn über den Betrieb der Drosckkeu
beziehungsweise Omnibusse cder die sonstigen dem
öffentlichen Transportgewcrbe dienenden Fuhrwerke
entsprechende Anwendung.

All. Beschaffenheit und Ausrüstung der
Kraftfahrzeuge.

Z 2. Kraftfahrzeuge müssen betriebssicher ein-
Ikrichtet sein . Die Erreg » »« überniäßiacn Ge-
Msches , sowie die Entwickelung belästigenden
Rauches oder Dampfes oder belästigender übler
Gerüche ist unstatthaft.

Etwaige Vorrichtungen zum Anspuffen de?
Dampfes oder der Gase müssen au einer möglichst
wenig stchtbarcn Stelle sich befinden.

8 3 . Die Lenkvorichtnugen müssen leicht zu
handhaben sein und cs ermöglichen , das ; Kraft-
Wagen auf Strastcndämmen von 10 Meter Breve
und Kraftsahrräder auf solchen von 3 Meter Breite
nmkchreu können . Für Kraftwagen , die Lasten-
transporlzwcckcn diene », können Ausnahmen zu-
gelassen werden.

8 4 . Jeder Kraftwagen ist mit zwei von ern-
ander unabhängig zu handhabenden , schnell und
sicher wirkenden Bremsvorrichtungen zu versehen
von denen jede für sich im Stande ist , den Wagen
auf cbencin . trockenem Asphaltpflasier bei einer
Geschwindiakeit von 15 Kilometer in der Stunde
aus längste '» ? 8 Metern zum Stehen zu bringen.
Für Kraflfahnäder genügt eine den vorstehende»
Bestimmungen entsprechende Brcnisvorrichtnng.

8 5. Jedes Kraftfahrzeug must mit einer
Huppe ausgcstattet sein . Die mit derselben zn
zkbendeu Wirrnniigszeichcii müssen deutlich wahr-
iiebmbnr sei» , ohne durch kkberlautcs oder grelles
Geräusch das Publiknni zn belästige » .

Ausliabmcn können kürKraftfahrzeuge , welche
bestimmien öffentlichen Ztvecken dienen (z. B . für
Kraftwagen der Feiicrtvchr ), ziigelassen oder vor¬
geschriebe» werden.

8 6. Die Lenk - , Brems - und Signalvor-
richtnngcn sind so anznbringen , dos ; der Führer
sie, ohne sei» Augeninerk voir der Fahrtrichtung ab¬
zulenken, leicht und a » ch im Dunkeln ohne Ber-
toechselungsaesahr handhaben kann.

8 7 . ' Jeder Kraftwagen ist mit »lindesten?
zwei helllenchtcnden , an den Seiten anzubringendcn
Laternen auszurüstcn , deren Lickrt nach vorn fallen
muß, und deren Gläser nickt farbig sein dürfen.

Sie müssen e? ermöglichen , das ; die Fahrbahn
auf mindestens 20 Meter vor dem Magen durch
de» Führer übersehen werden kann,

Be ! Krastsalirrädern genügt eine solche Laterne.
8 8. Jede « .Kroftsahrzeug muß mit einen

Schilde versehen sein , welches die herstellcnde
Firma , die Anzahl der Pferdekrärtc der Maschine
»nd da? Eigengeivicht des Wagens angicbt.

in . Polizeiliche Controlborschrist «,,.
8 9 . Jedes Kraftfahrzeug , mit welchem iiltter-

balb der Provinz Hessen -Nassau öffentliche Straßen
besahren tverden , muß mit einer polizeilichen
Erkeunungsninnmer , sowie mit der Bezeichnung des
Sitzes der Polizeibehörde versehen sein , tvelche die
Nummer ansgegeben hat.

810 . Der Antrag aus Zntlieilnng , einer Cr-
keuuuugsniimmer ist au die Ortspolizeibcdöide
des Wohnorts des Eigenthümers zn richten . Dem
Anträge wird staitgcgebe » , ivenn festgestellt ist , daß
das Krastfnhrz -'ng den vorgefchrikbeneil Be
stimmnnoen genügt.

Bei Fahrzeugen mit Dampfbetrieb ist von
dem Nachluchenden außerdem der Nachweis zu
führen , daß die für den Betrieb von Dampfkesseln
beliebenden besonderen Vorschriften bcsolat sind.

. Name und Wohnort bevchnngsweise Wohnung
der Eigenthümer und Fabrikanten sind betiuss Ein¬
tragung j„ eine polizeiliche Lffte anzngeben.

lieber die Znthcilniig der ErkennnngSnummer
>dird eine Bescheinigung ausgestellt.

8 11 , Auf Antrag einer Firma , deren Sitz
sich tu der Provinz Hessen -Nassau befindet , ist der
Mündige Negierungs -Präsident befugt , » ach er¬
folgter Prüfung eine Bescheinigung darüber zu
rriheile », daß eine dem vorgeführten Fahrzeug
eullprecheude fabrikmäßig gefertigte Wagengatinng
lTppc ) den Bestimmungen 2 bis 7 genügt . ,

8 12. Bei der Veräußerung eines Kraitrahr-
jiugetz, das einer nach 8 1l zngelasscnci! Wagen-
Mtimia angehört , kann die Firma dem Abnehmer
'ule ml laufender Nummer versehene Aiirser !>nung
der Bescheinig,mg mit der Wirkling verabfolgen.

onk Vskweiinng derftlbtii sich für die Orts-
M'HibehZrde eine besondere Brüstnig ktitbrigl, ob
«öS Fuhrwerk den 88 2 bis 7 cntlpricht.

Diese Bestimmung gilt für alle von einer
Denischen Central - odcrLandespolizeibehörde a »s-
gcstellten Bescheinignnge » über die borschrists¬
mäßige Beschaffenheit der Wagengattnng.

§ 13 . Die Bezeichnung des Sitzes der Orts-
polizcibedörde , in deren Bezirk der Eigenthümer
weihnt , sowie die ErkennnngSniunnier find rück¬
wärts oder auf beiden Seiten des Fahrzeuges
nach außen hi » , an leicht sichtbaren Stellen , i»
deutlich lesbarer Schrift anznbringen und während
der Dunkelheit z» beleuchten.

Der Unterzeichnete Oberprändent behält sich
vor , über die Ansführnng dieser Vorschrift im
Wege der öffentlichen Bekanntmachung i,äherc Be¬
stimmung z» erlassen.

8 14 . Für vorübergebend in der Provinz
Hessen-Nassau verwandte Kraftfahrzeuge , deren
Eigenthümer an einem Orte seinen Wohnsitz bat,
wo die vorstehende Bezcichnnng dkrselben nickt vor-
geschricben ist, gelten die Bcstimmunaen de» 8 0
nicht , sofern der Führer durch die Bescheinig » »»
einer zuständigen Behörde Nachweisen kann , daß
bas Fahrzeug de» an d m betreffenden Orte
gütigen polizeilichen Porschristeu entspricht.

Im Auslonde ousaefertigte Bescheinigungen
dieser Art muffen mit dem Änerkennuilgsvermerk
einer Deutschen Behörde versehen sein,

8 15 . Sofern für Fuhrwerke , die dein öffent¬
liche» Personentronsport dienen (Omnibusse,
Droschken und dergleichen ) , eine anders geregelte
Kennzeichnung vorgeschriebe » ist , behält es bei
dieser sein Bewenden.

8 16 . Die Ortspolizeibehörde des Aufenthalts¬
ortes hat , sofern cs nach ihren , pflichtgemäße»
Ermessen erforderlich ist . jederzeit da ^ Recht , d ' e
Prüfung eines Kraftfahrzeuges auf leine Betriebs¬
sicherheit vorzunehmcn und zu diesem Zwecke di-
Vorführung de« Fahrzeuge ? zu verlange » .

8 17. Kraftfahrzeuge , welche den Bestimmungen
dieser Verordnung nicht oder nicht mehr genügen,
können , abgesehen von der etlvaigen Bestrafung
des Verantwortlichen , zeitweilig oder dnueind von
ber Beiiiltzung öffentlicher Straßen ausgeschlossen
werden.

Dasselbe ailt von Kraftfahrzenaeu hinsichtlich
deren eine Anffordernnfl zur Vorführung im Sinne
des 8 16 nickt Folge geleistet wird.

IV . Pstichtci » des Eigenthümers.
8 18 , Der Eigenthümer ist dafür verantwort¬

lich, daß sein Fahrzeug sich i» ordnungsmäßigem
Zustande befindet , daß namentlich die Brennen
icher und kräftig wirken , und daß cs mit den vor-

geichriebenen Bezeichnnngen versehen ist . Er ist
ferner dafür verantwortlich , daß das Fahrzeug
nicht von einer nnaecigneieu oder unzuverlässigen
Perlon geführt wird.

Ist da « Kroslfahrzeng Eigenthuni einer
inristischen Person , so haben deren geordnete Vc >-
rcter die Verantwortung.

8 19 Auf Verlangen der Polizeibehörde da!
der Eigenthümer über diejenige » Personen , welche
sein Gefährt in Benutzung genommen habe » , Aus¬
kunft zn geben.

8 20 . Der Eigenthümer eines mit einer Er-
lennnligsniinimer Versehenen Krnsiwngcns hat , so¬
bald er den Wagen veräußert oder seinen Wohnort
verändert , der Polizeibehörde , lvelche die Nummer
erthcilt Hot , Anzeige zu erstatten,

Eigenschaften und Obliegenheiten des
Führers ( Lenkers ) .

8 21 . Das Führen von Kraftfahrzeugen ist
n » rsolchenPersoliki ! gestattet,dieniitde » maschinellen
Einrichtungen und deren Handhabung völlig ver-
liant sind und sich hierüber durch eine von einer
Behörde , einer behördlich beanssichtigten Fahrschule
oder einem behördlich anerkannten Sachverständigen
ausgestellte Bescheinigung aitstvrisen können.

'Die Bescheittigiing ist der Polizeibebörde des
Wohnortes des Führers zur Kenntnißnahme vor-
z,liegen und von dieser mit einem enisprechenden
Vermerk zn versehet,.

Im Auslände onsgescrtigte Zeugnisse gelten
nur dann , wenn sie mit dem Anerkenirnugsvermerk
einer Deutschen Behörde versehet ! sind.

Militärpersonen , sowie unisormirte und mit
einem Dieustabzeichen versehene Beamte , welche das
Kraftsahrzcna dienstlich benutze » , bedürfen eines
Befähigtingszengniffcs nicht.

8 22 . Personen , welche die den Führern ob-
liegendcit Verpflichtungen (8 25ff ) verletzt haben,
kann da ? Führen von Kraltfuhrwerken für
bestimmte Zeit polizeilich untersagt werden . Die
vensclben ausgestellte Bescheinignng (8 21 ) ist die
Polizeibehörde an sich zn nehmen befugt,

8 23 . Personen linier 18 Jahren ist das Führen
von Krailsahrzengen weht gestattet.

8 24 . Bilden die Kraftwagen oder - Fahrtäder
öffentliche Transpoitmitkcl , so kommett sür ihre
Führer auch noch die Vorschriften der da ? betreffende
Transportgewerbe regelnde » Polizeiverorditnngen
zur Rnwendnng.

8 25 . Ter Führer ist gleich dem Eigenthümer
(8 18 ) dafür verantwortlich , daßda ? Kraftfahrzeug
mit den nach 8 9 dieser Vcrordtlung voraeschriebcncn
Vermerken verseben ist. Er hat die Besckwinigting
im Sinne des 8 10 und da ? Zeugnis ; im Sinne
des 8 21 während der Fahrt stets bei sich zn führen
und aus Verlangen den AntsichtSbeanttenvorzulegen.

8 26 . Der Führer ist verpflichtet , sich vor der
Fahrt davon zn überzeugen , daß alle maschinellen
Einrichtungen,insbesondere die Bremsvorrichtungen
in ordniiiigsmäßigeni Zustande sind und gut wirken

8 27 . Von Kraftfahrzeugen dürfen nur di,
auch für andere Fuhrwcile bestimuiten Strasc»
und Wcg -thkilc benutzt lvcrdcv , ,

Die OrtSvolizeibchördr sind benigt . darüber
hinan « da « Befahren bestimmter Straßen , Wege

nnd Plätze , sowie von Thcilen derselben ganz oder
zeitweilig zu untersagen . Das Verbot ist öffentlich
vekannt zn machen . Außerdem find in diesem
Falle die für den Verkehr mit Krafifahrzeiigen
verbotenen Wege , sofern nickt wegen besonderer
"etlicherVerhältnisse durch dieLandespolizeibehörde
Ausnahmen ziigelassen tverden , mit deutlich lesbaren,
das Verbot enthaltenden Tafel » zu verseben.

Tic Sperrung einzelner Straßen sür Krafl-
fahrzengebleibt den Ortspolizeibchördeit vorbeballc » .

Ans Fitßwcaen , die für Fahrräder freigegeben
finb , ist der Verkehr mit Krastfahrrädcrn nur mit
besonderer volizeilicker Genehmianna zulässig.

8 28 , Die Geichlvindigkeit der Fahrt darf bei
Dunkelheit oder onf städtisch aitgeboniett Straßen
an « Zeitiitaß eines in gestreckieni Trabe befindlichen
Pferdes ( 15 Kilonteter in der Stunde ) nicht über¬
schreiten . Außerhalb der Bebaniinasarenzc dar!
sie, wenn gerade und übersichtliche Wege befahren
tverden , angemessen erhöht werden , jedoch nicht bei
Dunkelheit.

8 29 . Wetifohrte » mit Krastfahrzengen nuf
öffentlichen Wegen , Straßen und Plätzen sind
verhoten . In besondere » Fällen foulten Ausnahmen
mitGenehmiaung der Herren Ministcrderöffentlichen
Arbeiten » nd des Innern von den Regierungs-
Präsidenten gestaltet werden.

8 30 . An denjenigen Stellen , wo ein lebhafter
Verkehr von Wagen , Reitern , Radsahrcrn oder
Fußgängern finiifinbet , sowie nur Strecken , die
derart schlüpfrig sind , daß die Wirksamkeit der
Bremse in Frage aestellt ist , darf höchstens mit bev
Geschwindigkeit eines kurz trabende » Pferdes
(10 Kilometer in der Stunde ) gcfobren werden.

Beiin Passire » von engen Brücken , Tboren
und Straße » , beim Einbiegeii aus einer Straße
in die andere , ans abschüssigen Wegen , bei scharfen
Straßeitkiümmnngen , beider Ansiährtans Grund¬
stücken, die an öffentlichen Straßen liegen , und bei
der Einfahrt in solche Grimdstitcke , sowie an ollen
nnübersichilichcn Stellen muß so langsam gesabren
werden , daß der Kraftwagen » ö higenfall « sofort
zum Halten aebracht werde » kann.

8 31 . Während der Dunkelheit und bei starkem
Nebel müssen die Laterilcii breiinen.

8 32 . Der Führer bat entaeaenkommende , zn
überholende , in der Fabrtrichtnng stehende oder
die Fahrtrichtung kreuzende Menschen , insbesondere
auch ' die Führer von Fnhrwerkcn , Reiter , 8kod-
fohrer , Ticibcr von Vieh u . s. w . durch dentlicb
hörbare ? Signal rechtzeitig auf das Naben de?
Kraitwagcn ? anfmcrkiam ' zn machen . Er hat
ferner langsam zn fahren und zu halte » , lasern
dies zur Venneidnng von Unfällen erforderlich ist.

In gleicher Weise ist Signal zn geben ^ vor
Siroßenkreuznngen , sowie in den 8 30 Llbsatz 2
angeführten Fällen.

Mit dcni Signalgebc » ist sofort onfznhörcli,
nenn Pferde oder andere Thiere dadurch unrnhia
oder scheu werden . Zweckloses oder belästigende?
Signnlaebc » ist zu nnterlosicn.

8 33 , Merkt der Führer , daß ei» Pferd , oder
ein anderes Thier vor dem Kraftwagen scheut , oder
daß sonst durch das Vorbeifahrcn mit dem Krast-
tvagen Menschen oder Thiere in Gefahr gebracht
tverden , !o hat er laiigsam zn fahren und erfordcr-
lschen Falls anznbalte » . Das AnSpnffeil des
Dampfes bei Kraftfohrzeiigen mit Dampfbetrieb
hat zu nnierbleibkn , insoweit dodnrch das Scheuen
von Vieh oder eine sonstige Slörmig berursacht
tverden kniin.

8 31 , Ans den Haltruf eines polizeilichen
Erekiltivbeomien hat der Führer de? Kraftfahr-
zenac ? losort anznbnlicn.

' 8 35 . Verläßt der Führer das Kraftfahrzeug,
so Hot er die Maschine abzustellen bcziehiingswetse
da ? Triebwerk anSzuschalten , ferner hat er die
Bremse auzuzieben , aneb Vorsorge zu treffen , daß
kein Fabrzeiig nicht durch Unbefugte in Bewegung
gesetzt werden kann.

l i . Attha « gcw -igen.
§ 36 . Das Mitsübren von Anhängewagcn ist

km Allgemeinen unstatthast und nur ausnahms¬
weise aus Grund besonderer polizeilicher Erlanbniß
mlälsig.

Auf den Transport schadhaft gewordener
Fahrzeuge findet dieseBestiiniimna keineAnwendling.

Dies Verbot gilt ferner nicht für einen mit
einem Kraftfahrrad verbnndcnei ! Aiihängewagen.
Kraflfabrrad und Anhänger tverden in diesem
Falle als ein einheitlicher Kraftwaacn augeseheu,
dergestalt , daß die für Kraftfahrräder erlassknen
Souderbesiimmuiigeii (z . B , 88 3 , 7 dieser Ver¬
ordnung ) keine Anlvendnng flnden.
vsa . Straft,tstimmnuge »» und Zeitpirnkt

des Inkrafttretens.
8 37 , Zuwiderhandlungen gegen die vor¬

stehenden Bestiiiininnaeü tverden in Gemäßbeit de«
8 366 Nr . 10 Strasaesetzvnchs mit Geldstrafe bis
zn 60 Mark oder Haft bis zn 14 Tage » bestraft.

8 38 . Diese Verordnung tritt am 1. Januar
1902 ' in Kraft.

Kassel , den 13. November 1901.
Der Oberpräsident,

I . V . : Fromme.

In Ansführnng des 8 13 Abs . 2 der vor¬
stehend veröffentlichten Potizci -Vcrordnnng , dekr.
den Verkehr mit Kroftfahrzeugen vom heutigen
Tage , wird bierdurch Folgendes bestimmt:

1 . Jedes Krastiahrzeug bat ans der Rückseite
ein Schild zu sübre » , ans welchem die polizeiliche
ErkcnunugSitnmmcr ( iu arabischen Ziffern ) und
der Name der OrtSpolizeibehördc ( in lateinischer
Schrift ) anzllbrinaen sind.

3 . Da « Schild niuß von tveißer Farbe,
mindesten « 30 Cti » . breit und mindesten » 25 Ctm

hock skiv . Die Höhe der schwarzen Zahlen soll
12 Ctni . und die Stärke ihrer Grundstriche 2 Ctm .,
die Höhe der großen Buchstaben 6 Ctm . und ihre
Stärke V/t  Ctm . bctraacn . Schnörkel und Ver»
zierttiigen an den Buchstaben und Zahlen , welche
die Deutlichkeit beeinirächtiaen , sind fortzulassen.

3 . Von der bei der Dunkelheit vorgeschrikbenc»
besonderen Belcttchtnng des Schildes kann obge¬
sehen werden , wenn Erketliningsnummer und Name
der Ortspolizeibebörde auf der nach rückwärts z»
führenden Laterne deutlich durchscheinend ange¬
bracht sind.

Die unter Nr . 2 vorgeschriebenen Maße sind
alsdann gleichfalls innezubalten.

Kassel , den 13 . November 1901.
Der Oberpräsident.

I , V . : Fromme.

Vorstehende Polizei - Verordnung bringe ich
hiermit zur allgemeinen Kenntniß.

Der Antrag ans Zutheilung der Erkenilnng »-
nummcr gemäß 8 10 der Verordnung ist unter
Vorlage des Nachweises , daß das Fahrzeug den
vorgeschriebenen Bestimmungen genügt , bei der
diesseitigen Verwaltung zu stellen.

Wiesbaden , den 20 . Dezember 1901.
Der Polizei -Präsident.

I . V . : Falcke.

Bekauntmachnuss.
Ans Grund der 88 5 und 6 der Alleiböchsie»

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Vcrwnltnng in den neu erworbene » Lande «»
tbeilen und der Paragraphen 143 und 144 de»
Gesetze« über die allacmeine LandeSverwaltuna
vom 30 . Juli 1883 wird unter Bezngnabme mtf
Paragrapb .57 der Weae -Polizei -Veroronnug für dm
Regienliiakbezirk WieSbod -n vom 7. November 1808
mit Zustimmung des Magistrat » kür den Umfang
des Polizeibezirks der Stodt Wiesbaden folgende
Polizei -Verordnung erlassen : A . pp.

8 62.
1 . Aus öffentlichen Straßen und in Vorgärten,

sowie an straßenwärt « und nach Vorgärten
zu beleaenen Tbüren , Fenstern und Baikonen
ist dos Anshänaen und Ansleae » von Wäsche
»nd das Ansklovscn und AnSstauben von
Teppichen . Betten , Matratzen und ähnlichkn
Gegenftäiiden verboten . Ausgenommen hier»
von ist das Anslegen von Teppichen zilk
Aiisschmücknitg von Fest - Veranstaltnngeld,

2 . Da » An ?klovsen von Zimmer -Teppichen und
Läufern ist in Höfen und Gärten innerhall»
der Stadt nur an Kerkiagen von 9— 12 Utzr
VoriliittagS gestattet . Zimmer -Teppicke und
Läufer , deren Flächeninhalt 16 Otladratmetit
vberfteiat . dürfen innerhalb der Stadt über»
Haupt nickt ausgckkopst oder gestäubt werden,

8 75,
Zuwiderbandluiiaen gegen diese Verordnung

werden mit Geldstrofe bis zu 30 Mk, , an deren
Stclle im Unvcrmöaen ? falle eine Haftstraße bis zu
3 Taaen tritt , beftraft . , *
Der Polizei -Präsidciit . K . Prinz von Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 8? 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Lande »-
theilen . sowie der 88 113 und 144 des Gesetze»
über die allgemeine Landes - Verwaltung vom
30 . Juli 1883 wird mit Zustimmung de» (3c«
ineindevorstaudes sür de» Geltunasbererch der
Polizei -Verordnung v , 1. August 1889 nachstehende
Polizei -Verordnung crlasien : , .

Der Schlußsotz der Position c in 8 68 der
vorerwähnten Polizei - Verordnung erhält hinfort
die nochstehende Fassung:

„Dst Gruben sind entloeder mit Manerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platte « ,
bezw . mit mindestens 4,5 cm starken in
Nahmen liegeirdeir Bohlen gut schließend M
überdecken . Bereits vorbaudene Grube«
welche dieser Vorschrift nicht ent«
spreche »» , , »tüsse »r bn »»»en AahresMst
rrach Veröffe »»tlichm »g dieser Ber»
ordr »ung entweder vorschriftsmäßig
ticrgeftellt , oder beseitigt werde « .
Ausnahmen sind in widerruflicher Wnse zus
lässig , wenn nach übereinstimmendem Er-
messen der Polizei - und der Gemeindebehörde
durch de» Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstäude entsteben ." "

Der Polizei -Präsident . K . Pri « , V . Ratlbor.

Bekauutmachnng.
1 . Die Mannsckorten der Reserve . Landwehr I

und II und der Ersatz -Reserve haben sür die Zeit
vom 10 . bis 25 . März - falls sie selbst nicht »u
Hause sein können — eine andere erwachsene Person
de« Hausstandes ( Anverwandten . Havswirty oder
sonst zuverlässigen Mitbewohner ) mit Emvfang»
nobme der Kricgsbeordernngen bezw . Paß -NtzUM
zu beoustragen . .

2 . Jeder Mann (ausgenommen dre al « UN»
nbköiunilich bezeichnetc » , die vom Wassendienft
znrnckgestellten » nd die nngeüdten Ersatz -ReseMte »)
der bis zuul 25 . März d . I . Abends keine Krlegtz-
beorderung oder Paß -Rotiz erhalten hat , M
hiervon sofort seinem B « irkrft !dwebkl mündlich
oder schriftlich Meldung erstatten . t ...

3 . Die vom 1. April ab nicht mehr Mts
alten getbrn Kriegsl >«ordcru »M nnd Paß -Rot ;,
sind a >» diese »»» Tage durch die Mannschaj
selbst zu vernichten, die neuen rvtben rinznkt?

KSnigliche» BezlrkS.Comman»».
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Monnts-Ueberjlchten der meteorologischen Keobachlnriysstaliim;n Wiesbaden
vom Monat Februar 1902. (Mitgcthcilt von dem Stationsvorstand<<d. Lampe .)

Luftdruck
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Bekauntmachnng.
Die Herren Stadtverordneten tverdc» zn

üner anstcrordenNichen Sitzunga»f
Freitag, de» 7. März >802,

Nachmittags4 Uhr,
tu den Bürgersaal des Rathhauscs ergebenst cin-
geladcn.

Tagesordnung;
Lorlagc de« Magistrat«, den Bahnhossncuban

betreffend. *
Wiesbaden, de» 0. März 1902.

Der Vorfitzende
der Ltadtverordneteu-Bersaulmlung.

Bekanntmachung.
Der Feldweg zwischen Paik- und Bicrstadicr-

straßc längs der Weber'schen Gärtnerei hinziehend.
wird behufs Kanalanlage voni 5. d. M. ab,
während der Dauer der Arbeite» für den öffent¬
lichen Fnbrverkebr gesperrt.

Wiesbaden, den4. März 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Bctr. die Unfallversicherung bei den Regicbautcn

beschäftigten Personen.
Der Auszug aus der Heberolle derVersichcrnngs-

Anstalt der Hessen- nassauischen Baugcwerks-
Berufsgeuosseuschast für das III./IY. Quartall . I.
über von den Unternehmern zn zahlende» Per»
sichcruugs-Prämicu wird während zweier Wochen,
voml . n.M. ab gerechnet, bei der Stadthanvtkasse
im Rathhause während der Vormil tags-Dienst-

, stunden zur Einsicht der Bctbeiligten ossenaclegt.
Gleichzeitig werden die berechneten Prämien-

bcträge durch die Stadthauprkasse eiugezogenwerden.
Binnen einer weiteren Frist von zlvci Wochen

kann der Zablungspstiebtige, unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung aeaen die
Prämieliberechmiug, bei dem Genosseiischasts-
oorstaude oder dem nach§ 21 des Banunfallver-
slcherungsgesktzcszuständigen anderen Organe der
Genossenschaft Einspruch erheben. (§ 28 des
Gesetzes.) *

Wiesbaden, den 25. Februar 1902.
Der Magistrat. I » Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Dounerstag, den «. März d. I ., Nach¬

mittags, soll in dem städtischen Walddistricte
„Ncroberg >2" das nachfolgend beschriebene
Gehölz, als:

1. 101 Rmtr. buch. Scheitbolz,
2. 18 „ „ Priigelholz und
3. 1025 buchene Wellen

an Ort und Stelle öffentlich meistbietend versteigertvcrden.
Das Holz lagert au guter Abfahrt.
Auf Verlangen wird den Steigerern bis znml. September Credit bewilligt.
Zusammenkunft Nachmittags 3 Uhr

«or deni Restaiirgtionsgebäude aus dem Nerobcra.
Wiesbaden, den 28. Februar 1902. *

Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachnng.
Die Lieferung der Schuhe für die Stadt-

«rme« für die Zeit bonr1. April 1902 bis
>1. März 1903 soll im Submiisionswege vergeben« >den.

Lieserungsliislsge werden anfgeiordcrt, ihre
Offerten versiegelt mit der Aufschrift„Lieferung
der Schuhe für di- Stadtarmen" bis Samstag,
den 15. März 1902, Vormittags 10 Uhr,
im Rathhause, Zimmer No. 12, cinzureichen, wo
dieselben alsdann In Gegenwart etwa erschienener
Submittenten eröffnet werden.

Zu diesem Termine haben die Submittenten
don sämmtlichcn Schnhsorten, die geliefert werden
;ollen. ein Paar vornilegen.

Die Liefcrunasbedingungen, aus welchen auch
die verlangten Schnhsorten zu ersehen sind, liegen
iui Zinimer 12 von beute ab zur Einsicht offen.

Wiesbaden, den4. März 1902.
Der Magistrot. Armen-Vcrwaltung.

Mangold.
Verdingung.

Die Lieferung des Fahresbedarss für
Reinignngszwecke für die städt. Schulen und
Bureaus und zwar:

Loos I — Handtücher und Putztücher,
„ II — Besen- und Bürstenwaaren,
„ III — Fensterleder und Schwämme und
„ IV — Seifen re.,

Mt im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver-
»nngen werden.

Verdingungsunterlagen können während der
Vormittagrdienststiinden auf dem Bürean für Gc-
bäudeunterhaltung, Friedrichstraße 15, 1, bezogen
werden.

Postmäßig verschlossene und mit der Aufschrift.
<8. U. 18.Oe., versehene Angebote sind bis spätestens

Montag, de» 17. März 1902,
Vormittags 10 Uhr,

Ult welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegenwart etwa erschienener Bieter stattfindc»
wird, bei der Unterzeichneten Stelle einznrcichen.

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
, Wiesbaden, den4. März 1902.

Stadtbaliamt, Abtheilung für Hochbau,
Bureau für Gebäudeunterhaltung.

Cunitz.

Bekanntmachung.
Tie Gewerbetreibeliden und Unternehmer

hiesiger Stadt, welche für beendete Lieserungen
und Leistungen Forderungen an das Stadlbanamt
haben, werden ersucht, ihre Schlnstreebnuiigeii un¬
verzüglich spätestens bis zum 1. April d. I.
einznrcichen, dc> die bezüglichen Kosten noch im
Rcchmingsjahr 1901 verrechnet werden müsse». *

_Da « Stadl banamt. Frobenius.
Berdingnttg.

Die Ansfübrnng der Glascrarbcitcn für de»
Renban .der Gutcnberaschule hier, und uvar:

Loos l : Fenster im Keller- »nd Dacbgeschost,
„ II : „ „ Erdgeschotz einschlietzlich

Turnhalle,
„ III : Fenster imI. Obergeschoß cinschlicstlich

Turnhalle,
„ IV : Fenster int II . Obergcschost,

soll im Wege der öffentlichen Ansschreibnug ver¬
dungen luerden.

Angebotssonnn'are können während der Bor-
miltagsdieiislnilndelr int Rathhause, Zinimer No.41,
cingesehcii, auch von dort gegen Baarzahlung oder
von unserem technischen Sekretär Andres; gegen
bcstcllgcldsreie Einsendung von 75 Vf. für je
ein Loos und zwar bis znm6. Märzd. I . bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Ansschrist ,,H . 21.
72 LooS . . ." versehene Angebote sind
ivätestens bis Samstag , den 8. Mürz 1902,
Vormittags 10 Uhr, hierher cinzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter
Einhaltung der obigen Loos-Rcibensölge— in
Gegenwart der cljva erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und anS-
gesuNten Verdingniigsformutareingereichte Angebote
werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 21. Februar 1902.

Stadtbanamt, Abtbeilnng ftir Hochbau.
_ Genzmer, Könial. Banraib._

Berdingnttg.
Die AnSsübrung der Dachdcckcrarbcitcn

(Umdecken der Dachflächen) an dem alte» Lchnl-
gcbändc der Mittelschule an der Luisenstratze
hierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreidung
verdungen werden.

Angebolsformularc können während der Vor
mfttagsdienststnnden im Rathhause. Zimmer No, 41,
cinaeschcn. auch von dort gegen Baarzahlung von
25 Pf. bezogen werden.

Verschlossene nndmit der Aufschrift „H . 21. 69"
versehene Angebote sind spätestens bi«

Donnerstag, den 13. März 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgcschricbcnen und aus

gefüllten Vcrdingunasformular cingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den3. März 1902.

Stadtbanamt, Abtbeilnng für Hochbau.
_ Genzmer, König!. Banraib.

Verdingung.
Die Ausführung der Blitzableiter-Anlage

für den Neubau der Kurhausgärtnerei im
District „Aukamm" hierselbst soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebotssormularefötmeii während der Vor-
mittagsdienststiinde» im Rathhause Zimmer Ro.41
cingesehcii, auch von dort unentgeltlich bezogen
lvcrden.

VerschIossk»eundmitderAufschrift„ H. 2t. 75"
versehene Angebote sind bis Freitag , den
14. März 1902, Vormittags 10 Uhr, hierher
cinzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinende» Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebeneu und ans-
gesüllten Verdingiinassormular eingcreichteu An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Znschlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, de» 4. März 1902.

Stadtbauamt, Abtbeilnng für Hochbau.
_ Genzmer, König!. Bauratb._

Berdingnttg.
Die Aussübrnng der 2lnstrcichcrarb«itcn

für de» Erweiterungsbau der Mittelschule
an der Lttisenstraße hierselbst soll im Wege der
öffentliche» Ausichreibung vcrdungcn weiden.

Angebotssormularekönnen während der Vor-
mittagsdienststundc» im Rathhause Zimmer Ro.41
cingesehcii, auch von dort gegen Baarzahlung oder
von unserem technischen Sccrctär Andres; eben¬
daselbst gegen bcstcllgcldftcie Einsendung von
50 Pf. bezogen ivcrden.

Verschlossene iliidmit der Aufschrift, »H. A.80"
versehene Aiigebote sind ivätestcns bis

Samstag, den 15. März 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit deni vorgeschriebenen und ans-

geftilltcn Verdinguiiasformnlar eiligereichten An¬
gebote weiden berücksichtigt.

Znschlagssrist: 30 Tage.
Wiesbaden, ben4. März 1962.
Stadtbauamt, Abtheilnng für Hochbau.

Genzmer, Könial. Banraib._

Verdingung.
Die Aussührnna der Zimmererarbeiten für

den Neubau des Volksbadesan der Roonstraße
hierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschrcibililg
verdungen werden.

Angebotssormulare löniien ivährend 1er Vor-
mittagsdieiiststiinden im Rathhause, Zimmer Ro.41,
eingcsehen, auch von dort gegen Baarzahlung oder
von unserem technischen Sekretär Andreh eben¬
daselbst gegen bestellgeldfreie Einsendling von
1 M. bezogen werden.

Verschlossene uiid mit der Ailfschrist„ H.A.7S"
versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag, de» 14. März 1902,
Vormittags 1t'/- Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllteii Verdinauilgsformnlar eiiigereichtei!Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen. ""' V.
Wiesbaden, den4. März 1902.

Stadtbauamt, Abtheilnng für Hochban.
Genzmer, König!. Naurath.

Berdiitgnng.
DieAnriühru>igdcrG«samml-B aua rbriten

einschl. Liesernng aller Materialien für die Er¬
richtung eine? Schuppens zur Unterbringung von
3 Sprengwagen aus dem städt. Grundstück an der
Plattcrstrahe No. 7 hierseibst soll im Wege der
öffentlichen Ansschrcibniig veidungrn werde».

Zeichnungen und Verdingnngs- Unterlagen
können ivährend der VonnittagS-Dicnststnnden ans
dem Bürean ftir Gcbändc-Unterhaltnng, Friedrich-
strabc 15, 1 r., cingesehcii. aber auch von dort
gegen Zahlung von 0,50 Pik. bc-ogen werden.

Postmästig verschlossene und mir der Auf¬
schrift„G. 11. 17. Oe." versehene Angebote sind bis
spätestens

Dienstag, den 11. Mürz 1902,
Vormittags 10 Uhr,

zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegcnivart etwa erschienener Bieter stattfinde»
wird, bei dem oben genannten Bürean einzuteichcn.

Znschlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 26. Februar 1902.
Stadibanamt, Abtbeiliing für Hochbau,

Bürean für Kebändc-IInterballuna. Cuttitz.
Berdingnttg.

Die Lieferung des Bedarfs an Cement-
Bctonröhren und Einlassstnckenzn den
städti'chen Canalbaute» im Rechnungsjahre 1902
soll int Wege der öffentlichen Ausschreibung vcr-
dniiaen werde».

Anacbotssorniiilare, Verdiiigiiiigsuntcrlggen
können während der Vormittagsdiknststlilidenim
Rathhause, Zimmer No. 57, eingesehen oder von
dort gegen Baarzahlinig oder bestcllacldsreie Ein¬
sendung von 1 Mark bezogen werden.

Verschlossene und mit eiitiprechender Auftchrift
verschciie Angebote sind spätestens bis

Dienstag, den 11. März 1902»
Vormittags 11 Uhr,

hierher cinzureichen. ,
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen-

wart der etwa erscheinende» Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeneu»nd a»s-

gesülltcn Verdiiigunassormular cingercichten Am
geböte werden berücksichtigt.

Znschlagssrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 22. Februar 1902.

Stadtbauamt,
2lbth. für Eanalisationswesen.

Berdingnttg.
Die Lieserniia des Bedarfs an Rormal-

Paraltrlttcinen, Normal -Keilsteincn »nd
Formsteincn zn den städtischen Canalbauten im
Rechnunasjahre 1902 soll im Wege der öffentlichen
Ansichrcibuna verdungen werden.

Angebots-Formulare. Verdiiigungs-Unterlagen
und Stein-Zeichnungen könne» während der Vor-
mittagSdienststnndcn im Raihbanse, Zimmer No.57,
eingesehen, die Verdingungs-Unterlagen einschlietz-
lich Stein-Zeichnungen auch von dort gegen Baar-
zahlung oder bcstellgeldsreie Einsendling von 1Mk.
bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Ansschrist
verscbene Angebote sind spätestens bis

Dienstag, den 18. März 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote ertolgt in Gegen

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeneu und ans-

gesnllten Verdlnflniias-Formnlar cingereichten Ange¬
bote werden beiücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 27. Februar 1902.

Stadtbauamt. Ablbeilnna für Canallsationswesen.
Bekanntinachnug.

Hier wohnhafte Handwerksmeister.
welche geneigt sind, arme Knaben event. gegen eine
aus dem Slodtarmen-, bezw. Ceniralwaisenfonds
zn zahlende Vergütung in die Lehre zn nehmen,
wollen sich unter Angabe ihrer Bedingungen bei
der städtischen Ariiienvcrwaltung.Nathhaus,Zimmer
No. 11. melden. *

Wiesbaden, den 28. Februar 1902.
Der Magistrat. — Armen-Verwaltiing.

Mangold.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Trauerhalle aus dem alte»

Friedhof, sowie deren Heizung wird bei alle»
Tranerfeicrlichkeiicn, ivclchc iii der Halle stattfindcn,
niicntgcltlich gewährt. *

Wiesbaden , den 7. Oktober 1901.
Der Magistrat. In Vertr. : Körner.

vruupkcr -k'ndrten.
Ha,»biircr-Amerika -Linie.

(Geueralrertr . der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Itheinstrasse 21.) 1 329

P . „Abessinia“ von Hamburg nach Phila¬
delphia, 28. Febr . 1 Uhr Um. von Boston. D.
„Andalusia“ von Hamburg n. Ostasien, 28. Febr.
10 Uhr Vorm, von Yokohama. D. „Assyria“
3. März in Hamburg. D. „Athesia“ 1. März 8 Uhr
Nachm, in Newyork. S.-D. „Auguste Victoria“
(Orientreise) 2. März 8 UhrVm . in Jaffa. S.-D.
„Columbia“ 1. März in Hamburg. D. „Dacia“
on Hamburg nach Mittelbrasilien, 26. Febr . in

Santos. D. „Etruria “ 27. Febr. von Montevideo
(Ausreise). S.-D. „Fürst Bismarck“ 3. März in
Hamburg. D. „Galicia“ 28. Febr. in Tampico.
D. „Granada“ 3. März in Hamburg. It .-P.-D.
„Hamburg“ 2. März in Colombo(Heimreise). D.
„Ilercynia“ von St. Thomas nach Hamburg,
1. März Mitternachts in Havre. D. „Hellas“ von
Dünkirchen nach dem La Plata , 27. Febr. von
Montevideo. D. „Hol̂ atia “ von Hamburg nach
West-Indion, 1. März Quessant Creacb passirt».
D. „Hi pania “ von Hamburg nach West-Indien.
1. März in St. Thomas. D. „Ithaka “ von Ham¬
burg nach Mittelbrasilien, I . März von Rio df
Janeiro . It .-P.-D. „Kiautschou“ von llarnhuu ;
naei>Ostasien, 28. Febr . Nm. in Yokohama. II j
„Lydia“ von Hamburg n. Südbrasilien, 1. Mär: I
von Bahia. D. „Numantia“ 28. Febr. in Ham¬
burg. D. „Numidia“ von Hamburg nach dem
La Plata , 1. März Vormitt, von Sunderland. D
„Palatia “ 1. März 1 Uhr Nm. von Newyork nac,’
Hamburg. D. „Patricia “ 1. März in Hamburg ;
D. „Pennsylvania“ 28. Febr . 8 Uhr Vorm, ii
Newyork. D. „Polaria “ von Hamburg n. West-
Indien, 28. Februar 3 Uhr Nm. in Antwerpen, .
D.-Y. „Prinzessin Victoria Luise“ (Westindien¬
fahrt) 2. März in Havana. D. „Polynesia"
28. Febr. von St. Thomas. D, „Sardinia“ von
Hamburg nach West - Indien, 1, März in
St. Thomas. D. „Saxonia“ von Hamburg naoh
Ostasien, 28, Febr . 9 Uhr Nm. Gibraltar passirt,
D. „Syria“ 1. März von St), Thomas, D, „Valesia"
von St, Thomas nach Hamburg, 2. März 2 Uhu
Vorm, in Havre. _

Norddeutscher LJoyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,
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Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien-
S.-D. „Hohenzollern“ nach Genua, 28. Februa
5 Uhr Nachm, in Genua. S.-D. „Aller“ nac
Newyork, 2. Mürz- 2 Uhr Nm. von Gibraltar.
S.-D. „Trave“ nach Newyork, 2. März 2 Uhr Vm.
in Newyork. S.-D. „Lahn “ n. Genua, 1. März
12 Uhr Mittags von Newyork. S.-D. „K. Mar.
Tber.“ nach Genua, 3. März 7 Uhr Vorm, von
Gibraltar . D. „Gera“ nach Bremen, 3. März
12 Uhr Mittage Eastbourne passirt. D. „Cassel“
». Galveston, 2. März 4 Uhr Nm. in Galveston.
D. „Köln“ nach Baltimore, Galveston, 1. März
6 Uhr Vm. in Newyork. D. „Frankfurt “ nach
Baltimore und Galveston, 1. März 3 Uhr Nm.
Lizard passirt. D. „Rhein“ nach Newyork,
3. März 7 UhrVm . von Bremerhaven. — Cuba-,
Brasil- u. La Plata -Linien: D. „Borkum“ nach
Bremen, 3. März in Bremerhaven. D. „Bonn“
nach Lissabon, Rotterdam, Antwerpen, Bremen,
28. Febr. St. Vincent passirt . D. „Wittekind“
nach La Plata , 3. März in Montevideo. D.
„Aachen“ nach La Plata , 28. Febr. Las Palmas
passirt. D. „Mainz“ nach Brasilien, 1. März in
Antwerpen. D. „Pfalz“ nach La Plata , 3. Mär*
in Antwerpen. — Ost-Asien- und Australien- !;!
Linien: D. „Prinz Heinrich“ nach Bremen,
28. Febr. von Gibraltar . D. „Hamburg“ (Ham- .
bürg -Amerika-Linie) nach Bremen, 2. März in
Colombo. D. „Sachsen“ n. Hamburg, 3. März in
Hongkong. D. „Kiautschou“ (Hamb -Amerika-
Linie) nach Ost - Asien, 28. Febr. in Yokohama
D. „König Albert“ nach Ost-Asien, 1. März vot
Gibraltar. D. „Nürnberg“ nach Bremen, 3. Märt
von Hamburg. D. „Strassburg“ nach Hamburg,
1. März von Rotterdam. D. „Friedlich der Gr.
nach Bremen, 1. März Gibraltar passirt , I
„Grosser Kurfürst“ naoh Bremen, 28, Febr. ill
Colombo. D. „Bremen“ nach Bremen, 1, Märü
von Sydney, D, „Barbarossa“ nach Australien,
3. März in Adelaide.

Holland - Amerika - Linie.
(General - Agenten für Wiesbaden : Reisebüros«,

J. Schottenfels&Co., Theater-Colonnade.)
D. „Ryndam“ von Newyork nach Rotterdam,

21. Januar Nm. in Rotterdam eingetroffen. D, |
„Potsdam“ von Newyork n. Rotterdam, 18. De» ,
Vm. in Rotterdam eingetroffen. D. „Staten da in* .
von Newyork nach Rotterdam, 19, Febr. Naohnv,
in Rotterdam eingetroffen. D. „Rotterdam" re»
Rotterdam naoh Newyork, 24, Februar Nachm, in -
Newyork eingetroffen, D, „Maasdgin" yon NeW««a
York nach Rotterdam, 15, Febr, Yonfl, yon*
Newyork abgegangen, D, „Amsterdam* 1*3* ' Y8» 11
Rotterdam nach Newyork, 21, Febr, 8,30 Nffi
Lizard passirt. F !)2f

Druck und Bering derL. Lchellenberg'Ichen Hol-Buchdrudere! in Wiesbaden,
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